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Einleitung.

 

Vill der Creditgeber eine wirkliche Sicherheit für sein ausgelie-
henes Kapital erreichen, so läßt er von seinem Schuldner ein Grund-
ſtück sich verpfänden und gewährt in solchem Falle dem Grundbesitzer

î einen Realcredit. Von dem Werlhe des verpfändeten Grundſtücks
hängt die Höhe des zu gewährenden Credits ab. Die Sicherheit des
intabulirten Kapitals wird alſo durch eine genaue zeitgemäße Werth-
ermittelung bebauter oder unbebauter Grundstücke bedingt. Der Werth
des Grund und Bodens iſt im Rayon der einzelnen Städte ein ver-
ſchiedener, für jede Stadt selbſt wohl als ein ziemlich feſter zu betrach-
ten. Schwieriger aber gestaltet sich die Werthbeſtimmung der bebauten
Grundstücke, weil bis jezt in Mecklenburg nur die Brandversicherungs-
summe für solche als Norm angenommen ward, welche Annahme bei
alten, im Laufe der Zeit theilweiſe entwertheten Gebäuden sehr hin-
fällig wurde. Wenn dergleichen Gebäude total oder partiell durch
Feuer zerstört werden, so ſind die Hypothekengläubiger freilich durch
die Brandentſchädigungsgelder gedeckt, wurden sie aber im Wege der .
Subhaſtation verkauft, ſo kamen sicher gehaltene Kapitalien oft nicht

l!ULTU, rgbh iuverletterghter§1
thekenſcheine von anscheinend guter Sicherheit kaum Abnehmer fanden.
Als Folge der ſchwereren Begebung trat bei höheren Negocegebühren
ein höherer Zinsfuß ein. Demhohen Zinsfuße folgte, wie die Thräne
auf die Zwiebel, höhere Pacht und Miethe. Dabei ſtiegen die Preiſe
aller Lebensbedürfniſſe, dabei mehrten ſich die öffentlichen und ſtädti-
ſchen Abgaben und es iſt wenig Aussicht zu einer baldigen Umwand-
lung zum Besſſern von Außen her vorhanden. Die S.

[!! Fus.auzew!eqr zvsttut!szrstszent
Credits durch die vorhandenen eigenen Mittel.

Werden besonders die von den Kämmereien, den Ersparnißan-
stalten, den Vorſchußvereinen, den milden Stiftungen und ſonſtigen
Inſtituten auswärts belegten Kapitalien zurückgezogen und auf ſtäd-
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tiſche Grundſtücke belegt, so würde mit dieser materiellen Hülfe den
städtischen Grundbesitzern zugleich ein gewichtiges Vertrauensvotum ge-
geben. Unddies Vertrauensvotum iſt um so nothwendiger, als nur durch
daſſelbe das von andern Kapitaliſten den Städten entzogene Kapital
in die Städte zurückgeführt werden kann. Den Grundbesitzern legt
dies gewonnene Vertrauen die heilige Pflicht auf, ihren Creditgebern
die größtmögliche Sicherheit zu bieten. Freilich basirt dieſe Sicherheit
in erſter Reihe ſchon auf die Verſicherung der verpfändeten bebauten

î Grundstücke gegen Feuersgefahr, ſie müßte aber in zweiter Reihe auf
die Sicherung der intabulirten Kapitalien gegen jeden Verluſt durch
Verkauf im Wege der Subhaſtation sich erstrecken.

Zu erſterem Zwecke dient ausreichend schon seit 85 Jahren das
 IJunfſtitut der städtiſchen Brandversicherungs-Geſellſchaft. Zur Erreichung
des zweiten Zweckes soll dieſe Broſchüre dazu dienen, gewiegtere Kräfte
htrfsrurafen, die auf das in ihr enthaltene Ysterial den Bau



I. Die Brandverſicherungs-Geſellſchaft für
die mecklenburgiſchen Städte.

Durch einen vom Hofbaurath a. D. G. A. Demmler am 2 März
d. J. im Vürgerausſchuß zu Schwerin gestellten Antrag sollte, in Er-
wägung daß die städtische Brabuscficheruugs-Geſellfchaſt „Eine un-
enügende Sicherheit biete“, „gegen die geringen

h cut ten anderer Verſicherung sg es ell ſchaf ten unge-
heuer hohe jährliche Beiträge ge.. „die Brand-
beſchädigten zum ſlatutenmäßigen Wiederaufbau ver-
pflichte" jährlich eine werthloſe Feuerſchau und alle
fünf Jahre eine koſtbare Reviſitation bedinge" und
„zu der Furcht, es könne einmal für eine halbe, ja eine
ganze Million wegbrennen und daraus für die Socie-
sts ge tofseu cite gro ße Kala mität erwachſen, Ver-
anlaſſung gebe,

der EUte:zer Magiſtrats-Deputirte auf dem Frühlings-Brand-
convente der Landſchaft dahin wirken, daß die Brandvuer-
sicherungs - Geſellſchaft der mecklenburgiſchen
Städte als ein veraltetes, längst durch die mit beträchtlich
größerem Vermögen und nach rationelleren Grundsätzen fundir-
Ut Nrwätvershtrnagt-Lnſglken überholtes J n sti t ut aufge- .
oben werde".

: .ws Antrag wurde der Fortbeſtand dieses am 30. Juli 1785
landesherrlich beſtätigten gemeinnützigen Instituts und mit ihm der
städtische Realcredit auf vettrtſa Weise bedroht; denn die Aufhebung
des als veraltet geſcholtenen Vereins mußte unbedingt die ſofortige
Kündigung der Intabulata nach sich ziehen. Es war also für viele
tauſend städtische Grundbesitzer ein Glück, daß es nur beim Wetter-
leuchten blieb. Dem nach Ostern in Roſtock tagenden Brandconvente
lag ein Antrag auf Aufhebung der ſtädtiſchen Brandversicherungs-
Gesellſchaft nämlich gar nicht vor und hätte ein solcher auch vorge-
legen, ſo würde er unzweifelhaft ſchon deshalb durchgefallen sein, weil
keine ſelbſt die mit dem größten Grundcapitale fundirte Privatversiche-
rungsansſtalt den Hypothekgläubigern gegen culpoſe oder unfreiwillige
Schädigung die Sicherh eit zu bieten im Stande ist, wie gerade
das so unerwartet angegriffene 8s5jährige Institut. Gehören doch bei
den auf Actien gegründeten Privatgeſellſchaften die aus großen Un-
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glücksfällen beim Ab- und beim Durchbrennen hervorgerufenen Con-curſe in unserer bewegten Zeit nicht zu den Unmöglichkeiten? Oderiſtes etwa undenkbar, daß ; /
a) im Falle einer unterlassenen Prolongation, und
b) im Falle einer unterlaſſenen Anzeige von einer feuergefährlichenNachbarſchaft oder im Falle einer sonstigen kleinen Begehungs-

oder Unterlaſſungsſünde
dieſelben einestheils jede Entſschädigungszahlung ablehnen, oderänderntheils doch mindeſtens von dem in leßter Zeit ſchon so oft be-
liebten Abnutzungsrechte Gebrauch machen können?

Was nun die in der Hofbaurath Demmlerſchen Denkschrift ge-rügten ungeheuer hohen jährlichen Beiträge betrifft, so iſt keine Pri-vatverſicherungsanfstalt, wenn sie etwain Ausnahmefällen nicht Pro-

t)z;.ftr l.rctt.§rStore mitzrrsetzhFriwien ftge
übrigens bei den renommittesten Gesellſchaften je nach dem guten oderſchlechten baulichen Zustande des Hauſes und nach dem darin oder inden Nachbarhäuſern betriebenen feuergefahrloſen oder feuergefährlichenGewerbe von 1 bis 3! , Thlr. pr. 1000 Thlr. der Versicherungs-
summe; der am meisten gebräuchliche Prämiensat iſt aber 2 Thlr. promille. ~ Die dem jüngst beendeten Frühlings- Brandconvente über-
reichte Tabelle *) ergiebt, daß in den lettten 44 Jahren, von Oſtern1826 bis Michaelis 1869 der jährliche Durchschnittsbeitrag exel. desMichaelis Schillings beinahe 5 Schillinge pro 100 Thlr., mithin noch
nicht 1 Thlr. 2 ßl. pro 1000 Thlr. betragen habe. Die Minimalprämiee
war in dieser Zeit 2 ßl., die Maximalprämie 13 ßl. in einem Jahre.
Trotz der vielen und zum Theil sehr bedeutenden Brände ergab das
ſ. g. Unglücks-Decennium, von Ostern 1860 bis Michaelis 1869 als

Uſ:!163Ouryſptuteeitrsa tutfVtlz-jneswt1rhlÂ
geſchriebene niedrigſte ſürlimicctag It. ganz t ]§s! Gebäude iſt
übereinſtimmend auf 1 Thlr. für je 1000 Thlr. festgesetzt. Wenn
alſo die in den Motiven Seite 12 vom Herrn Hofbaurath Demmler
aufgestellte Berechnung, nach welcher die Aachen-Münchener Gesellſchaftfür deſſen zu 12000 Thlr. versichertes Haus in 7 Jahren im Ganzen
59 Thlr. 4 ßl., mithin für je 1000 Thlr. der Versſicherungssſumme
jährlich noch nicht 34 ßl. erhoben hat, nicht auf einen Rechnungsfehler
hinauslaufen sollte, so hat dieſe Geſellſchaft gerade in diesem einen

f alle einen Ausnahmezuſtand geschaffen, der dadurch noch um so auf-
allender wird, als nach Ausbeſcheidung der unverbrennbaren Keller-
mauern, Gewölbe und maſsſiven Ringmauern das innere Fachwerks-
gerippe, die Thüren, die Fußböden, die Treppen und der Dachſtuhl,
zléeleicht brennbare Theile, für ?/z des niedrigſten Prämienſatzes
verſichert waren.
&, „.Die durchschnittlichen jährlichen Verwaltungskosten der ſtädtiſchen
Versicherungsgeſellſchaft überſteigen einſchließlich der alle fünf Jahre

*) Anlage A..
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ſtattfindenden kostbaren Revisitation, trot der jährlichen Feuer-
ſchau und trot der üblichen Diäten an die anwesenden Magistrats-
Deputirten der recipirten Städte für die Beziehung des Frühlings- und
des Herbst - Brandconventes richt die Summe von 3000 Thùr.; wie
hoch dagegen bei den Privatverſicherungsanſtalten der jährliche Bedarf
an Adminiſtrations-, Agentur-, Reiſekoſten u. dgl. zu stehen kommen
und welche hohe Dividenden noch außerdem auf das große Grundkapital

ghezahlt werden, ergiebt der Jahresabſchluß de 1869 von einigen der
. renommirteſten Gesellſchaften.

Die Verwaltungskoſten 2c. bei den Privatversicherungsgesellſchaften
sind immer bedeutend, bei einigen sogar fabelhaft hoch. So haben

beiſpielsweiſe bei der 1803 in London gegründeten Imperialfeuerver-
ſicherungs-Geſellſchaft bei einer Versicherungsſumme von 925,545,213
Thlr. und bei einer Prämienzahlung von 3,000,027'/; Thlr. die Ver-
waltungskoſten 993,224 Thlr. verschlungen. Die Mitglieder haben
alſo pro je 1000 Thlr. allein schon für die Verwaltung etwas über
1 Thlr. 3 ßl. bezahlt. Die Verwaltungskosten, Prämien-Provisſion an
die Agenten, Haupt- und Generalagenten bei der Gothaer Feuerver-
ſicherungsbank betrugen bei einer Versicherungssſumme von 594,625,700
Thlr. pro 1869 200,915 Thlr. 17 Sgr., alſo pro je 1000 Thlr. der
Versicherungssumme 16 Schilling, und doch iſt die letztere Gesellſchaft
die billigste von allen Pcrchrangeeselcrteces

. Die Möglichkeit, daß die jöhrliche Entſchädigungsſumme einmal
eine halbe oder eine ganze Million betragen könnte, ist nicht zu beſtrei-
ten; aber bei einer ſtrengen Handhabung der in der Demmlerſchen
Denkſchrift für werthlos erachteten Feuerſsch au und der alle 5 Jahre
ſtattfindenden koſtbaren Revisitation auf Grund des ſtatutenmäßigen
Vaureglements, bei den in manchen Städten so trefflich geordneten
Einrichtungen der ſchon gegründeten oder im Entstehen é 1
freiwilligen Feuerwehr *) dürfte nur. beim Zuſammentreffen der aller-
ungünſtigſten Local- und Witterungsverhältniſſe das ausgebrochene
Feuer die gefürchteten riesigen Dimensionen annehmen können. Seit .
dem Beſtehen der ſtädtiſchen Brandverjicherungs-Geſellſchaft ist die
höchſte Brandentschädigungsſumme im Jahre 1866 bezahlt, wo sich die-
ſelbe auf etwas über 100,000 Thlr. belaufen hat. Alle in die Häuſer-
Carrés eindringenden Neubauten verringern ſelbſtverſtändlich die Feuer-
Verbreitungsgefährlichkeit und wenn nicht eine der recipirten Städte
total vom Feuer zerſtört wird, so können nur in den 10 größeren

Städten, welche über eine Million versichert haben, derartige unge-
heuerliche partielle Brände vorkommen.

Unsere städtische Brandversicherungs - Gesellſchaft genügt also
in ihrer jetzigen Beschaffenheit vollkommen jeder nur irgend billigen
Anforderung und das über sie vom Herrn Hofbaurath Demmler
ausgesprochene, beim erſten Anblick so ſ{<wer abzuwenden ſcheinende
Todesurtheil wird diesmal noch nicht zur Vollſtre>ung kommen.

#) Freiwillige Feuerwehren bestehen in Mecklenburg zu Schwerin, Te-
terow, Güstrow, Stavenhagen und Warin und ſind ſolche Inskitute zu Neu-
brandenburg, Waren und Malchow augenblicklich in der Conſtituirung begriffen.
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Durch einige nothwendige Abänderungen und Erläuterungen unddurch die größere weiter unten motivirte Ausdehnung, wodurch gerechtfer-tigte Klagen entfernt und viele Wünſche erfüllt werden, würdedie ſtädtiſcheBrandversſicherungsgeſellſchaft voraussichtlich bald ein Muſterinſtitut sein.1. Der g. 24 der ſtädtiſchen Brandſtatuten bestimmt, daß dieEntsſchädigungsgelder sowohl bei totalem Verluſte als auch bei par-tiellem Schaden in drei Dritttheilen und zwar nach theilweiſem undvölligem Wiederaufbau oder nach theilweiſer oder völliger Wiederher-ſtellung dem Brandbeſchädigten durch die Vermittelung des Magiſtratsder beſchädigten Stadt ausbezahlt werden ſollen. Es iſt aber ſchonvielfach die Klage laut geworden, daß die Auszahlung dieses raten-weiſe auszukehrenden Dritttheils aus dem Grunde verweigert worden,daß weder in der General noch in der Special- Brandkasse ein aus-reichender Kassenvorrath vorhanden ſei. Dieſe die brandbesſchädigtenMitglieder wegen anderweitiger Beſchaffung der benöthigten Gelderhart treffende Procedur müßte bei einer neuen Reviſion durch den Zu-ſaß zum §. 24 sub 4 in line
„fehlen in der General- oder in der Specialbrandkasse aber die„benöthigten Summen, so ſind solche auf Kosten der General-
„Brandkasse durch das Specialdirectorium zu beſchaffen“ſtatutenmäßig nicht mehr vorkommen können.
2. Der 8. 31 gestattet die Zurücknahme der Versicherungen einesGebäudes vor Ablauf von 6 Jahren seit der Reception nicht; läßtdemnächſt zwar den Austritt bei rechtzeitiger Kündigung zu, bedingtaber wegen einer verſäumten rechtzeitigen Kündigung in dem Ter-mine, mit welchem der Ablauf der 6 Jahre erfolgt, einen weitern Tur-nus von ſechs Jahren. Das Sprichwort: „wer nicht bleiben will, demmuß man das Gehen leicht machen“ zeigt den Weg, welchen die dem-nächſtige Reviſion der Statuten einzuſchlagen hat. In Nr. 4 des §. 31dürfte ſtatt des beliebten Turnus von weiteren ſechs Jahren nur einTurnus von einem Jahre feſtzuſeßen Jein.

i 3. Die Verwaltung des Instituts berührt direct das Wohl undWehe ſtädtiſcher Einwohner, und ſchon deshalb muß das Specialdirec-torium, welches nach §. 32 dem Magistrate einer jeden recipirten Stadtzuſteht, durch Hinzuziehung eines Bürgerrepräſentanten und zweier vondet Societätsrttgliedern der Stadt erwählten Vertrauensmänner ver-tärkt werden. f «. ;4. Das söjährige Bestehen hat wohl hinlänglich bewiesen, daß
die Geſellſchaft auch weiter kräftig fortgedeihen werde; doch unsererbewegten und bewegenden Zeit, welche zu einem fortsſchrittlichenAuenund Weiterbau aller gemeinnützigen Inſtitute drängt, muß Rechnung
getragen, mithin alle offenſichtlichen Mißſtände entfernt, dagegen den
Statuten zwei neue Beſtimmungen, daß

a) je nach der niederen oder höheren Feuergefährlichkeit die Prä-
mien stufenweise größer und ;b) ein Reservefonds von 100,000 Thaler geschaffen werden muß,

einverleibt werden.
Nach der bisherigen Gebräuchlichkeit wird nämlich von je 100
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Thaler der Taxſumme aller Gebäude ein gleicher Beitrag erhoben.
Solche Repartition iſt keine gerechte, soll ſie es aber für die Zukunft

"green.MreâZ:de. d. h. solche, deren äußere Wände ganz aus '
Steinen erbaut sind, mit harter Dachung, d. h. gedeckt mit Schie-
fer, Metallplatten, Asphalt, Ziegel, Dachpfannen oder mit Stein-
pappe, den Beitrag von der wirklichen Taxſumme zahlen; ;2) Gebäude von Fachwerk mit harter Dachung aber mit mindestens
einer massiven, ganzen Seitenwand den Beitrag von der wirk-
lichen Taxſumme mit einem Aufſchlage von !/10 derselben,

3) Gebäude von Fachwerk mit harter Dachung, aber ohne eine
maſſive Seitenwand, den Beitrag von der wirklichen Taxsumme
mit einem Aufschlage von ',, derselben, und f

! . 1ttt soſrſ©W9U6:tteV§ ent!
gefährliche Gewerbe in denselben betrieben oder besonders feuer-
gefährliche Gegenstände in denselben gelagert werden.

f Diese ſo erhöheten Taxſummen bilden dann die s. g. Beitrags-
ummen.

Die Bildung eines Reſservefonds hat das Generaldirectorium
ſchon im Frühlings- Brandconvente 1869 zum Gegenstande seiner Be-
rathungen gemacht, indem ein Mitglied mit der Abfassung eines eracht-
lichen Berichts beauftragt ward. Dieser Bericht hat, wie die Mecklen-
burger Anzeigen Nr. 112 in einem Artikel des Hofraths K. Wilbrandt
in Teterow melden, dem Frühlings-Brandconvente 1870 vorgelegen
und iſt auf demſelben hin die Gründung eines Reservefonds beschloj;en,
jedoch der Beschluß über die specielleren Bestimmungen bis zum Herbſt-
Brandconvente ausgesetzt, um den Specialdirectorien Gelegenheit zu
geben, mit zweckdienlichen Ansichten über diesen Gegenſtand hervor-

Hz Luet:ÖZatbeegil tshtreIngedes Heeigts
Herbſte noch offen iſt, unmaßgebliche Ansichten über die Art und Weiſe .
der Bildung des Reservefonds und des Eintritts seiner Verwendung
gerade jetzt veröffentlicht werden müſſen, um „Alles prüfen und das
Beſte behalten zu können."

Ein Reservefond kann entweder aus den jährlichen Ueberſchüſſen
der Generalbrandeaſſe oder durch die jährlich einmal ſtattfindennſe
Erhebung einer besonderen Prämie gebildet werden. Das erſte Ver-
fahren würde die Ansammlung des nöthigen Reſervefonds auf meh-
rere Decennien verzögern, das letztere aber ſchon in einem Decennium .
ermöglichen. Letzterer Procedur gebührt aber auch ſchon deshalb der
Vorzug, weil eine Benutzung des Reſservefonds zur Deckung außer-
ſt;brliher Uuglücsfate möglicherweiſe ſchon in den nächsten Jahren
tattfinden könnte.

Die Heranziehung des Reservefonds müßte aber ſtatutenmäßig
nurdann ſtattfinden können, wenn ſich bei der Herbſtrepartition erge-

ben sollte, daß inel. der Frühlingsprämien der Jahresbeitrag zur
Generalbrandcasse für je 1000 Thaler der Tarſumme mehr als zwei
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Thaler ausmachte. Würde Oſtern jeden Jahres ein außerordentlicher
Beitrag von 1 Schilling für je 100 Thlr. der Versicherungsſumme *)
zum Reservefonds erhoben werden, so würde derſelbe ſchon in 10 Jah-
ren auf 100,000 Thaler gestiegen sein; die Ansammlung eines höheren
Reſervefonds erscheint unnöthig, da seit den 85 Jahren ihres Be-
ſtehens die Brandentschädigungsſummen in den Jahren 1851, 1852,
1855, 1864, 1868 und 1869 über 50,000 Thaler und im Jahre 1866
nur, aber nur dies eine Mal, über 100,000 Thaler hinausreichten.

Die Beiträge zum Reſervefonds müßten aufhören, sobald als der-
selbe auf die Summe von 100,000 Thlr. gestiegen iſt und erſt wieder
beginnen, wenn durch große Unglücksfälle derselbe bis unter 75,000Thln.
hinabgeſunken wäre. Die Zinsen des noch wachſenden Reservefonds
werden zum Reservefond geſchlagen, die Zinsen des vollen Reſervefonds
zur Deckung der Brandſchäden verwandt. ~ Neu eintretende Mitglieder
zahlen zum Reservefonds ein für alle Mal ein ſ. g. Reservefonds-
Eintrittsgeld und zwar für jedes Zehntel der aus der letzten Jahres-
rechnung sich ergebenden Höhe deſſelben 1 Schilling für je 100 Thaler
der Beitragsſumme, jedoch darf dieses ſ. g. Eintrittsgeld die Summe
von 25 Thaler nicht überſchreiten.

Bekanntlich versichert das vielbeſprochene Institut mit Ausnahme
der Seeſtädte Roſtockk und Wismar in allen Städten der Großherzog-

thümer Mecklenburg-Schwerin und Streliß nur Gebäude mit harter
Dachung auf dem Wege der Gegenseitigkeit, befeſtigt alſo wesentlich
den Realcredit der städtischen Grundbeſiter. Wie daſſelbe Schauſpiee.
häuſer, Schlöſſer, Windmühlen, Pulvermagazine und Pulvermühlen
von der Versicherung ausſchließt, ſo übernimmt es auch keine Mobiliar-
versicherungen. Diese befinden sich in den Händen verschiedener ein-
heimischer und ausländischer Privatversicherungsanſtalten. Wenn auch

teteridatEecenlettakeitturinirehrtltdsat
Es gehen alſo mit wenigen Ausnahmen die sämmtlichen Adminiſtra-
tionskoſten und Dividenden ins Ausland und während die ſtädtiſche

. Brandversicherungs-Gesellſchaft unter der speciellen Leitung des Magi-
ſtrats jeder Stadt ſteht, der bei Ermittelung und Erstattung der Brand-
schäden wohlwollend und uninteressirt verfährt, auch ſolche erſett,
wenn sie „durch Krieg oder Revolution“ entſtanden sind, regeln die
Privatversicherungsanstalten durch ihre Reiseinſpectoren, Hauptagenten
oder Agenten die Ansprüche der Brandbeſchädigten ſelbſt zwar auf
Grundlage ihrer Statuten, doch sind diese zum Theil zu Gunsten des

_ Instituts ſo dehnbar und werden leider auch oft ſo gedehnt, daß bei
der endlichen Regulirung der Brandbeſchädigte mit Schrecken und mit
Staunen wahrnimmt, welche hübſche Summe vom Hauptmoloch der
Dehnbarkeiten, dem s. g. Abnutungsrechte, verschlungen iſt. ~ Esist
schon vielfach bedauert worden, daß die ſtädtiſche Brandversicherungs-
Gesellſchaft ihre segensreiche Thätigkeit noch nicht auf Mobiliar-Ver-
ſicherungen erstreckt hat. An dieſes Bedauern knüpft ſich jezt wieder

 

 

*) Anlage B.
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von vielen Seiten her der Wunsch: eine Gesammt- Versicherungs-
Gesellschaft für die Städte der Großherzogthümer Mecklen-
burg-Schwerin und Strelitz unter demſelben General-Directorium
und den zweckmäßig verſtärkten Specialdirectorien zu besitzen, welche
neben der Versicherung der städtiſchen Gebäude eine Mobiliarver-
sicherung gleichfalls im Principe der Gegenseitigkeit übernimmt.
Wohl us durch diese Vereinigung die Geſammtverwaltung der bei-

den dann neben einander laufenden städtischen Versicherungs- Gesell-
schaften eine umfänglichere und unausgesetzte Bureauthätigkeit, also
auch einen bedeutend größeren Kostenaufwand wie bisher erfordern.
Immer aber werden die Verwaltungskoſten gegen die anderer Privat-
geſellſchaften gehalten geringfügig, deſto überwiegender dagegen die di-

 recten und indirecten Vortheile sein. Der größte Theil der jetzt ins
Ausland fließenden großen Prämiengelder wird im Lande bleiben, die
jährlich zu zahlenden Prolongations- und Portokosten werden zum Weg-
fall kommen. Eine besondere Würdigung wird der aus einer ſtattge-
habten Vereinigung erwachsſende Umstand verdienen, daß über das Vor-
handensein der versicherten Gegenstände und über deren sachgemäßen

. Werth die gesetzlich vorgeſchriebene Controlle von den Specialdirectorien
strenger gehandhabt werden kann und wird, als von den Agenten der
Privatgesellſchaften, die mit einer ſolchen vielfach ihre kaum dem Kna-
benalter entwachſenen jungen Leute betrauen sollen. Die lockende Aus-
ſicht einer ziemlich gewiſſen Bereicherung durch eine Brandſtiftung hat
ſchon viel Unglück in die Welt gebracht. Fällt die Bereicherung durch
einen Brandſchaden wegen strenger Ueberwachung aller Versicherungen
in Rücksicht einer Ueberversicherung fort, ſo wird es jährlich eine Menge

; f;; weniger geben. Hiugegen wird aber bei jedem ausge-
rochenen Feuer die Rettungslust eine allgemein größere werden, weil

mit jedem geretteten Gegenstande die Brandentschädigungsſumme und
mit ihr die Beitragsprämie gemindert wird.

Vor allem ge! würde ſchließlich das unbedingt treffliche, aber
leider erſt in nur wenigen mecklenburgiſchen Städten eingeführte In-
ſtitut der freiwilligen Feuerwehr, einen Stützpunkt in der ſtädti-
ſchen Geſammt-Verſicherungs-Geſellſchaft finden, die freudig und willig
u ihrem eigenen Nuten und zum Vortheile jeder einzelnen Stadt gern

die Hand zur Errichtung neuer derartiger Institute bieten wird.



II. Die Gründung eines Hypothekenſicher-
ſtellungs-Vereins fürze mecklenburgiſchen

Die Furcht der Grundbesitzer, die ihnen in ihren Baulichkeiten
gekündigten Kapitalien nicht rechtzeitig oder garnicht beschaffen zu : kön-
nen, iſt, wie der Verlauf der letztjährigen Zahlungstermine erwiesen
hat, keine zu unterſchätzende. Städtiſche Hypothekenſcheine zweifelhafter
Priorität waren gar nicht zu begeben und das Kapital, den Städten
mehr und mehr entzogen, wandte sich überwiegend der Speculation in
Staatspapieren, Ciſenbahnactien und sonstigen Werthpapieren zu. Hier
lockte der höhere Zinsfuß und die noch höhere Dividende, während dort
die maſſenhaften Specialconcurſe, welche einen großen Theil unſerer
Zeitungen füllen, abſchreckten. Wohl tauchten zur Abhülfe dieser wach-
ſenden Hypothekennoth Projecte über Projecte auf, vor Allem glaubte
man durch die Errichtung von Grundcreditbanken Hülfe zu bringen.

Die Wirksamkeit derartiger Institute wird aber immer sſo lange probllee.
matiſcher Natur sein, als sie ihre Thätigkeit über einen zu großen
Rayon ausdehnen, dabei die vielen heterogenen Interessen unter eine
Schablone bringen, aber mit verſchiedenem Maße mesſen möchten.

Vergwerke, Forſten, Fabrikanlagen, Gütercomplexe und große Gewese
ſind von ihnen mit dem Löwenantheile, die kleineren, besondecs die
ſtädtiſchen Grundſtücke aber als Stiefkinder bedacht. Dabei wurde den
Gründern dieser Creditbanken die Beſchaffung aller gekündigten Kapi-

talien ſelbſt zweifelhaft, denn in den Statuten wurde den Mitglie-
dern kein unbedingtes Recht auſ solche Beschaffung zugeſtanden. Der
ſtädtiſche Grundbesitzer, schon von vorne herein durch die im Verhält-
niß ſeines Grundbesites viel höheren Beitrittsgelder und jährlichen
Prämien argwöhniſch gemacht, fürchtete die ſtatutenmäßig nicht zu be-
anſpruchende Beschaffung auf ſich besonders gemünzt zu sehen. Es
traten nur wenige derſelben dieſen Vereinen bei. Noch manche andere
Bedenken wurden laut und ließen beim Hinblick auf die verſchiedenen
im Wege der Gegenſeitigkeit entſtandenen und vortrefflich bestehenden
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Feuer-, Hagel-, Lebens-, Vieh- und mehr dergleichen Versicherungs-
Anſtalten den Gedanken auftauchen, daß durch die Bildung einer
Hypotheken-Sicherſtellungs-Ceſsellſchaft, welche nicht die gekün-
digten Kapitalien zu beschaffen, sondern nur die bis zu °/2 der ſtatuten- . miähßigen Taxe in den städtiſchen Grundſtücken eingetragenen Kapitalien
gegen jeden Verluſt zu ſichern verpflichtet iſt, der Realcreditnoth vorge-
eugt werden könnte. t

E

Stalut eines ſlädti=chen Hypolheken-Hicherſlgllungs-Yereins
für Mecklenburg-Hchwerin und Slrelit.

1. Zweck und Umfang des Vereins.

§: ]:
Der Verein hat den Zweck, den Realcredit der Städte zu heben

und zu befestigen und will zu dem Ende den Mitgliedern gegenüber
die bis zu zwei Drittel der ſtatutenmäßigen Taxe (88. 25 bis 30) in
ihren Grundſtücken eingetragenen Kapitalien gegen jeden Verluſt ſichern
und dieſelben in den Stand ſeten, diese gegebenen Garantien auf ihre
Hypothekengläubiger übertragen zu können.

§. 2.
Der Verein erstreckt seine Thätigkeit auf alle Städte der Groß-

herzogthümer Mecklenburg-Schwerin und Strelit. ;

11. Erforderniſſe für die Aufnahme in den Verein.
§. 3.

Eine Stadt, und mit derselben ihre Einwohner, iſt nur dann in
den Verein aufzunehmen, wenn die angemeldete Sicherſtellungsſumme
mindeſtens '/10 der städtischen Brandcataſtersſumme des letzten Jahres
erreicht. Einmal aufgenommen, bleiben die beigetretenen Grundbesitzer
ſelbſt dann noch Vereinsmitglieder, wenn auch die für die Reception
der Ftatt Fetznscns Totalſicherſtelungssumme im Laufe der Zeit ſich
vermindert haben sollte._Ö

§. 4.

Alle Besitzer bebauter . unbebauter Grundſtücke, die zum
Bezirke der dem Vereine beigetretenen Stadt gehören, ſind receptions-
fähig. Besiter von Gebäuden aber nur dann, wenn solche entweder
bei der ſtädtiſchen Brandversſicherungs-Gesellſchaft für die Städte der
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Großherzogthümer Mecklenburg-Schwerin und Strelit oder bei einer
solchen einheimischen oder ausländischen Versicherungs-Gefsellſchaft gegen
Feuerſchaden versichert sind, nach deren Statuten auch im Falle einer

. erwieſenen Brandſtiftung oder groben Fahrläsſigkeit, aſſo ohne Rückſicht
auf die Entſtehungsursache und tro des dadurch etwa verloren gegan-
ft's §r§iuuhh: desVerſiherte ſelbſt, alle Hypothe-

gläubiger zu voll entschädigt werden

§. 5.

Besitzer mehrerer Grundstücke müſſen, wenn ſie für jedes dersel-
ben die Sicherſtellung der eingetragenen Kapitalien beanspruchen, auch
für jedes mit besonderer Nummer zu Stadtbuch eingetragene Grund-
stück Vereinsmitglied werden.

tz §. 6.
Besitzer, über deren Vermögen Concurs ausgebrochen oder con-

cursmäßige Verhandlungen im Gange ſind, können während der Dauer
solchen Zuſtandes keine Mitglieder werden. Besitzer solcher Gebäude,
deren Entwerthung durch offensichtliche Baufälligkeit von Tag zu Tag
fortſchreitet, ind überhaupt nicht receptionsfähig.

H. 7:.

lcriee Werth des Grundstücks iſt auf Koſten des Besitzers zu

III. Beginn und Aufhören der Mitgliedſchaft.

j Die Reception zum Mitgliede kann zu jeder Zeit geschehen. Die
ſtatutenmäßige Verpflichtung des Vereins dem Mitgliede gegenüber
beginnt aber erſt mit dem Ablaufe des landesüblichen, halbjährigen
Zahlungstermines, in welchem die Reception erfolgt ist.

s. 9.
Bei seiner Meldung zum Mitgliede hat- der Grundbesiter die .

approximativ geschätzten Taxkoſten zu deponiren. Tritt er nach der
Taxe zurück, iſt dieſer Koſtenvorſchu uf:t andernfalls aber der
Üeberſthuß über die wirklichen Taxkoſten zurückzuzahlen.

§. 10.

Jedes Mitglied muß ſich bei ſeiner Reception zu einer mindestens
dreijährigen Mitgliedschaft verpflichten, die Zahlung aller während
dieſer Zeit ſtatutenmäßig fällig werdenden Beiträge und sonstiger
Unkosten gewährleiſten und in jedem Säumungsfalle die gerichtliche
Hülfsvollſtreckung ohne vorherige Klage verwillkühren. ~ Eine jede
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Prolongation erstreckt sich unter denselben Bedingungen wieder aufeinen Zeitraum von drei Jahren.

§. 11.
Jedes Mitglied hat bei Aushändigung des Receptionsſcheineseine einmalige Receptionsgebühr (8. 22) und, wenndie Reception indie erſte Hälſte des Rechnungsjahres fällt, die jährlichen, wenn die-ſelbe aber in die legte Hälfte fällt, die halbjährigen Beiträge (§. 23)praenumerandozuentrichten.

§. 12.

Durch die Annahme des Receptionsſcheines conſtatirt das Mit-glied sein Einverſtändniß mit den Statuten des Vereins und ſeineVerpflichtung zur strengen Erfüllung derselben.

s. 13.
Die Pflicht des Vereins zur Zahlung der Verluſte an den ſicher-geſtellten Kapitalien erliſcht aber wit dem Augenblicke, wo die bebau-ten Grundſtücke nicht mehr gegen Feuersgefahr versichert ſind. Jedesnicht bei der städtiſchen Brandversicherungs-Geſellſchaft gegen Brand-ſchaden versicherte Mitglied iſt daher verpflichtet, mindestens 14 Tagevor Ablauf der Versicherung dem Specialdirectorium (FF. 20 und 21)von der gesſchehenen Weiterversſicherung mittelſt Vorzeigen des Prolon-htttz?ſhensgives sofortigen Vermerks in den Regiſtern die Ueber-zeugung zu geben.

§. 14.
v Berechtigt zum Ausſchluſſe von der Mitgliedschaft iſt der Verein,we
a) eine vom Specialdirectorium angeordnete Visitation durch Sach,verſtändige eine frivole Entwerthung des Grundſtücks durch die; Schuld des Mitgliedes constatirt, und 'b) wenn ſich herausſtellen sollte, daß durch unrichtige Angaben beihe; ze die Werthbeſtimmung des Grundſtücks durch den Besitzereeinflußt ward.

Nach rechtzeitig geschehener Benachrichtigung der Gläubiger vondem beſchloſſenen Ausſchluſſe tritt ſolcher nach Äblauf des folgendenhalbjährigen landesüblichen Zahlungstermines in Kraft.

§. 15.
Beim Tode eines Mitgliedes gehen desſen Rechte auf seine Erben,beim Verkaufe des Grundſtücks M den Käufer über. Während dieErben keiues neuen Receptionsſcheines bedürfen, haben neue Besitzerdie Uebertragung der Mitgliedschaft auf ihren Nanien durch Erlegungder Hälfte der urſprünglichen Receptionsgebühr zu erwirken.
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§. 16.
Das Recht des Austritts ſteht nach dreijähriger Mitgliedschaftjedem Mitgliede frei, jedoch muß dieser Austritt dem Special-Directo-rium ein Jahr vorher ſchriftlich angezeigt sein. Es kann aber auchnach Beendigung der dreijährigen Mitgliedſchaft der Austritt ohnevorherige Kündigung geschehen, wenn ſämmtliche Hypothekengläubigerdurch ein beim Special-Directorium eingereichtes Document ihre Zu-stimmung erklärt haben.

1V. Verwaltung des Vereins.

§. 17.

Die Verwaltung liegt in den Händen eines General-Directoriumsund der Special-Directorien. ;
Das General-Directorium wird gebildet durch die Deputirtender Magistrate jeder einzelnen associirten Stadt unter dem Vorſitze desvon den Deputirten gewählten Vereins-Directors.
Das Special-Directorium besteht aus einer Magiſtratsperſon,zwei Bürgerrepräsentanten und zwei Vereinsmitgliedern unter demVorsite der Magiſtratsperſon, als Special-Directors.

M. Das General-Directorium.

§.; 18.

Das General-Directorium tritt alljährlich regelmäßig einmalnach Oſtern an dem Orte zuſammen, wo die Zuſammenkünfte desGeneral-Directorii der: Brandversicherungs-Geſellſchaft für die Städteder Großherzogthümer Mecklenburg-Schwerin und Strelitz stattfinden.Dasſelbe wahrt das Intereſſe des anzen Vereins im Innernund nach Außen; überwacht die genaue sh der Statuten; ent-scheidet über aûe vorkommenden Differenzen; verfügt die Bekannt-machung des Standes des Vereins; beſtimmt die Höhe der zur Deckungungewöhnlicher Verluſte etwa erforderlichen Nachzahlung auf die schonerhobenen jährlichen Beiträge; beschließt Veränderungen des Statutsund Zuſätze zu demſelben und ertheilt das Liberatorium für das ver-floſſene Rechnungsjahr.

§. -19.

Der Vereins-Director iſt das Organ des General-Directoriums.Derselbe führt den Vorsitz in der General-Verſammlung, beschafft dieEinladung zu derselben, intimirt bei derſelben alle Gegenstände der ;Verhandlung und führt alle von der General-Versammlung gefaßtenBeſchlüſſe aus. Unter seiner ſpeciellen Aufsicht stehen der Vereins-Secretair und die sonstigen Vereinsbeamten, deren Ernennung ihnzuſteht. Der Vereins-Director haftet für die Caſſenführung durch



Etelus einer Caution und gehen alle Gelder des Vereins andenselben.
| Der Vereins-Director hat die Rechnung jedes Kalenderjahresrechtzeitig für die General Verſammlung anzufertigen, und dieselbe mitden dazu gehörigen Belägen und mit einen! ſachlichen Berichte überden Stand des Vereins vorzulegen.
Der Vereins-Director vertritt den Verein in allen gerichtlichenund außergerichtlichen Angelegenheiten, beſtätigt die vom Special-ßletctortum vorgeſchlagenen Taxanten oder veranlaßt eine andereWahl.

W. Das Special-Directorium.
§. 20.

Dem Special-Directorium liegt im Allgemeinen die Pflicht ob,mit aller Sorgfalt darauf zu wachen, daß die ſtatutenmäßigen Bedin-gungen der Arfnahme der einzelnen Mitglieder in den Verein jederzeitvorhanden ſind und bleiben (8§. 4. 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15,1 16).Insbesondere aber liegt ihm ob:
1) die rechtzeitige Eröffnung des Anmelde- Protocolls in den erstenTagen des Monats December; in welches aufzunehmeniſt:u) Name und Stand des sich zur Mitgliedſchaft Meldenden;b) hie ſtzttet Beschreibung der Grundſtücke, insbesondere der

aulichkeiten;
e) die Höhe der Brandversicherungssumme der letzteren undde etenmuug der betreffenden Feuer - Verſicherungs-

ejellſchaft;
d) die liga der aus dem Grundſtücke jährlich erhobenenMiethe, Pacht oder ſonſtigen Nutzungsrechte, inel. der durch

eigenen Gebrauch benutten Räunllichkeiten nach eigenen.Schätzung;
e) die Hohe der Intabulata mit Benennung der einzelnen -äubiger;

;. 2) die demnüchfe anzuordnende Taxation der Grundstücke durch dieernannten Sachverſtändigen.
3) die Vornahme der Superrevisſion (:. 27);
4) die nunmehr erfolgende Bestimmung der Sicherſtelungs-Summe

und die Entgegennahine der ſchließlichen Erklärung des Anmel-ders, ob er dem Vereine beitreten wolle oder nicht;
5) die Einsendung dieser Protocolle au den Vereins Director Hwecks! Ertheilung des Receptionsſcheins;
6) bie uhtüug des Receptionsregiſters in chronologiſcher Reihen-olge; un
7) bie Führung des Hauptregiſters in alphabetariſcher Ordnung.

§.: 21.
Das Special-Directorium, dem es vor Allem obliegt, über die YÿIntereſſen des Vereins innerhalb seines Kreiſes zu wachen und zu
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dem Zwecke alle ihn vom General-Directorio zugehenden Aufträge
ſchnell und exact auszuführen, erhebt auf die ihm von dort zugeſand-
ten Receptionsscheine, Beitragsquittungen 2c., die Gebühren, Prämien
u. dgl. von den Mitgliedern und sendet alle Gelder an die Vereins-
eaſſe; daſſelbe giebt dem Vereins-Director Nachricht, wenn durch
Naturereignisse jeglicher Art die recipirten Gebäude entweder ganz oder
theilweiſe zerſtört werden, wenn durch Tod oder durch lerſauf das
Grundſtück in andere Hände übergehen sollte,wenn Concurs über das
Vermögen des Recipirten ausgebrochen iſt oder concursmäßige Einlei-
tungen das Grundſtück tangiren und durch offensichtliche Vernachläsſie.
gung der Werth der Baulichkeiten im steten Sinken begriffen iſt.

Dasselbe führt über alle nicht bei der ſtädtiſchen Brandver-
ſicherungs-Gesellſchaft gegen Feuersſchaden versicherten Baulich-
keiten ein besonderes Regiſter zu dem Ende, daß es bei Nichterfüllung
der dem Mitgliede im g. 13 auferlegten Pflicht der rechtzeitigen Vor-

 

lage des Prolongationsſcheines, den gefährdeten Hypothekengläubigern
1:..Heſztuth geben und ſolche vor einen unerwarteten Verluſt

V. Zahlungsleiſtungen der Mitglieder.

s. 22.
Die Receptionsgebühren betragen von je 100 Thlr. der Sicher-

stelungs-Summe 2 Sgr., der Receptionsſchein inel. eines etwa geſet-
lich Su. Stempels 15 Sgr. Jedes von der Direction be-
glaubigte Duplicat eines Receptionsſcheines 6 Sgr.

§. 23.

Die jährlichen Beiträge werden von den innerhalb der Sicher-
ſtellungsſumme wirklich intabulirten Kapitalien praenumerando proje
100 Thlr. erhoben mit 5 Sgr. . ;

Im Falle jedoch den Verein unerwartete größere Verluſte- treffen
ſollten, können die Mitglieder zu einer Nachzahlung herangezogen wer-.
den, jedoch darf ſolche nie mehr als '/, Procent betragen. Reichen
dieſe Nachzahlungen nicht aus, ſo wird der zu bildende Reservefonds
des Vereins (88. 33. 34) angegriffen.

Die Quittungsgebühr beträgt 2!), Sgr. Jedes von der Direc-
tion beglaubigte Duplicat einer Quittung kostet 1 Sgr.

§. 24.

Alle im §$ 22 und 23 vorkommenden Summen (Sichersſtellungs- ;
ſummen, wirkliche Intabulata) unter 50 Thlr. werden mit 50 Thlr.
und alle Summen über 50 Thlr. mit 100 Thlr. berechnet.
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VI. Taxation der Grundftütke.

§. 25.
Die Taxation sowohl der bebauten als auch der unbebauten

Grundſtücke iſt immer eine doppelte. . :

§. 26.
Die erſte Taxe wird vollzogen:

A. bei bebauten Grundstücken durch einen Maurer- und Zimmer-
meiſter, welche außer dem Werthe der Baulichkeiten auch den Werth
des Grund und Bodens,

B. bei unbebauten Grundſtücken durch zwei Ackerbaukundige, welche
bei Aecker und Wiesen den Werth einer Quadratruthe, bei Garten
außer diesem Werthe noch den Culturſtand deſſelben sſo zu .berück-
sichtigen haben, als wenn das betreffende Grundſtück nach dem Tax-
rh.rÂ dem Einen verkauft und von dem Andern gekauft wer-
en solle. z

Die zweite Taxe iſt eine Superreviſion der erſten und geschieht
durch einen höhern Bauverſtändigen und einen mit allen städtiſchen

_ Verhältnissen genau vertrauten Sachverständigen. j

. 28.

z Die definitive Gitta; über die normirende Sicherſtellungs-
ſumme geschieht von dem Specialdirectorium und wird dabei besonders

rw:as Ergebniß der beiden Taxen (§8. 26k7und 27),
b) der Nutzungswerth des Grundstücks, und
e) der Feuerverſicherungswerth der etwaigen Baulichkeiten.

§. 29.
Sämmtliche Taxanten werden vom Specialdirectorium ernannt

und von demſelben beeidigt. E t f

Alle zehn Jahre tritt die Taxe von Neuem ein. Erachtet das
Specialdirectorium im Intereſſe des Vereins eine frühere für nothwen-
dig, ſo geschieht dieselbe aber auf Vereinskoſten.

VII. Schadenserſay.

§. 31.

Es steht dem Vereine frei, den Gläubigern den im Falle eine.
Concurſes durch den unter /, der Taxſumme ſtattgehabten Verkauf

_ des Grundstücks erlittenen Verluſt entweder durch Abkauf des nicht zu
voller Hebung gekommenen Hypothekenscheins oder durch Baarzahlung
des ſspecificirten Verluſtes zu decken.
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Alle nicht innerhalb sechs Monate nach dem im Concurse geſche-
henen Verkaufe des Grundstücks dem Vereine angemeldeten und von
ihm anerkannten oder vor den zuständigen Richter gebrachten Ansprüche

î auf Entſchädigung sind durch den bloßen Ablauf jener Friſt, ohne daß
es irgend einer Erklärung Seitens des Vereins bedürfte, erloſchen.

VTI]. Der Reservefonds.

§. 33.

Der Reservefonds wird gebildet:
a) aus den Receptionsgebühren (8. 22) und
h) aus dem Kaſſenüberſchuſse jeder Jahresrechnung.

§. 34.
Die Höhe deſſelben darf aber für je eine Million ſichergeſtellten

Kapitals nicht die Summe von 2000 Thlr. überschreiten.

IX. Streitigkeiten.

Der proceſſualiſche Weg iſt bei. Streitigkeiten und Differenzen je...
der Art, welche unter den bei der Societät Betheiligten entstehen, gänz-
lich ausgeſchloſſen, vielmehr ſteht die Entscheidung über dergleichen
Differenzen, ſie mögen in Beſchwerden der einzelnen Mitglieder, der
Communen oder der Vereinsbeamten beſtehen, dem General- Directo-
rium zu.

Die vermeintlich Verletzten haben zunächſt bei ihrem Special-
Directorium Remedur zu ſuchen und im Nichtberückſichtigungsfalle ihre
hcitzperte in der nächſten Verſammlung des General - Directoriums
vorzubringen.

; Die Unterlaſſung dieses tempeſtiven Vorbringens hat unbedingt
die rechtliche Folge des Verzichts.

Die Entscheidung des Generaldirectoriums wird binnen 4 Wochen
von Zeit der Eröffnung an den Betheiligten endgültig. – Binnendieser
Friſt aber sieht es dem vermeintlich Beſchwerten frei, an das Groß-
herzoglich Mecklenburg- Schwerinſche Miniſterium des Innern den Re-
curs zu ergreifen. ;

„Bei je: Entscheidung dieſes hohen Miniſteriums bewendet es
unabänderlich.

R. Schlußbemerkungen.

ß. 36.
Wennfreilich der Verein nur die bis zu ?/) der Taxſumme in-

tabulirten Kapitalien gegen jeden Verlust ſsicherzuſtellen verpflichtet iſt,
o will derſelbe es ſich doch angelegen ſein laſſen, durch seine Vermit-..
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 telung und Bemühung die innerhalb obiger Taxe gekündigten Kapi-
talien zu beschaffen und von den Mitgliedern für die Beschaffung weder
Negocegebühren, noch Provision 2c., fz nur die Erstattung der
gehabten Auslagen beanspruchen.

Der Verein zweifelt nicht, daß es ihm, wenn auch nicht in der
erſten Zeit ſeines Bestehens, nach einigen Jahren ſchon gelingen werde,
mittelſt öffentlicher, von ihm ausgehender Aufforderungen die Beschaf-
fung aller gekündigten Kapitalien dirch den Hinweis auf deren Sicher-
ſtelung gegen jeden Verluſt effectuiren zu können.

Die Vorbeugung der Realcreditnoth wird ſelbſtverſtändlich den
Realcredit der Städte heben. Die bis zu ?/; der Taxe gegen jeden
Verluſt ſichergeſtelten Hypothekenſcheine werden wieder begehrt sein.
Das Kapital wird wieder den Städten zufließen. Die Ueberſchüſſe aus
den städtischen Verwaltungen werden eine geſicherte Placirung in ſtäd-
tiſchen Grundſtücken finden und die Vormünder für die Belegung der
Curatelgelder innerhalb dieser Sicherſtelungsſummen der Genehmigung
der Obervormundſchaft nicht mehr bedürfen. Die Grundbesitzer ent-
heben ſich der bangen Sorge, der ſteten Angst, in der ſie wegen Kün-
digung von Kapitalien in den Terminen und wegen Beſchaffung der
gekündigten von Termin zu Termin ſchweben, durch ihren Beitritt und
durch die Zahlung eines jährlichen Beitrages von 1 Thlr. 20 Sgr.
fir je 1000 Thlr. der ſichergeſtellten Kapitalien, alſo für eine nicht
höhere Ausgabe, als die iſt, womit sie ihre Baulichkeiten und ihre son-
ſtige bewegliche Habe gegen Feuersgefahr versichern; und dabei iſt noch .
zu erwägen, daß die meiſten Hausväter vom Feuer, die wenigsten aber
von der Kündigung der intabulirten Kapitalien verſchont bleibn.
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Anlage A.

Dabellariſche Aeberſicht der von 1826 bis 1869 incluſive
bezahlten Weilräge. w
 
  

 

               
 

für je 100 Thlr. also für je für je 100 Thlr. alfo für je

J a h r. Fcthtsztibſ 1000 Thlr. Z a h r. srttcküerdſe 1000 Thlr.

ßl. pf.) ßl.) pf. [thlr. ) sl. | pf. ßl. pf,| ß. | pf. |thlr.) 6l.) pf

1826

|

4 [+| 2| 6| 1 |17|-| Transp.) 42-34 |] 1540|
1875

|

1 || 1| 6- [ssl] 1849

|

31-| s[..| 1|t9[.-
1s28 1 |.. 11-4... [söl.] 1860 s |- m ue
189 ſ1 | -|1| -|- |sôf..) 1881 al-) 6[ 9| Y
180 1 [| 1| | +. |s90| 18562 s[..4 gl...{. 1[39|..
1831

|

1 ||| 1|1~~ ſ20[ +} 1853

|

4[-| 2|[-| H42]-
1833 t [-| 1 1- l9ol--ſ| 1854 3[{ 1U| s|-+fa4sl.-
1833

|

1 [-) 11–|–~ |20|+] 1855

|

6|-h 4-) 2| A|+
1834

|

1 || 11-|-+ |20|

|

1856

|

zl[-.-|....1 6| ..-|gs|....
185% 1 [-| 1 +| [20l..| 1857 1|--{ gl...] z. l4gl....
1836 2 |1|) 11~|5 |30|+] 1858 s5|[+] 2| 6| 197|[-+
1837 1 -| 14~|+ l90l-] 1859 2[--] 6-4 1993|...
1838 2 |+|) 1125| |30|] 1860 3| 6\ || -- |35|--
1839 1 [| 1100|] |20[4] 1861 3|5|] 45| 1|99[+
1840 2 |~| 11–4|–5 |30+] 1862 2| 6| 2) a) 1|-| 4
1841 [1 [+| 1{-|[-.- [80l..-  1863 2[.+| 1(...| 2 sal.
1812 3[ 2| 1 F|.) 1864 s|+| 2[...]. sl
1843 2- |[4|--| 1|12[-] 1865 2[.] s- 1|9I|[...
1844 4 |~| 3)—| 1 |22|+] 1866 11|5| 2|04] 2|34-+
184,5

|

1 [| 3|–2|+ |40|-| 1867

|

2:1 2[| |40k++
.. 1846 |8 |

|

1 || |40.f 1868

|

4l...1 öl... gl. l.
1847 | s |-) 11-1 |40|-| 1868 4ſ--| e|| ire
iss l4[..|sl-.| 1|15l- |
Latus [42 |-|34|]-|15 |40] [123.92 [10] 44 [46] 4

Peitec2.! den betreffenden 44 Jahren betrug alſo der Durchschnitts-
g:

pro 100 hie. der Frühlingsrepartition 2 hl. y!ie ?f.
„ Herbſtrepartition 2

"pro "1000. Thaler im Jahre: 1 Thlr. 1 sl. "/11 pf.
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Anlage B.

JDabellariſches Verzeichniß der Vexſichetangslienmen
pro Michaelis1869.
 

 

     
 

 

Städtenamen.Berſihennge- Städtenamen. Berſicherungs-

Wendiſcher Kreisen. Thlr. Metklenburg.Kreis. Thlr.
1. Güſtrow - 3,610,6560

|

1. Parchim 2,278,725
2. Boitzenburg - 984,075

|

2. Bruel 380,750
3. Bützow 1,136,025

]

3. Crivitz | 8561,750
4. Gnoin. | 617,125

|

4. Cröpelin Mm
5. Goldberg | 670,650

|

5. Dömitz |.. 652,750
f.E | 5404,875

|

6. Gadebuſch | 645,550
Krackow 425,000

|

7. Grabow |

:

1,223,250
t Laage 489,675

|

8. Grevismühlen 677,925
9. Malchin 1,091,350

|

9. Hagenow 849,875
10. Marlow 310,725

|

10. Lübz _ 607,675
11. Penzlin 502,775

|

11. Malchow 609,250
12. Plau 845,500

|

12. Neubuckow 392,625
13. Ribnitz 791,900’

|

13. Neustadt 414,050
14. Röbel 784,925

|

14. Rehna 487,400
.156. Schwaan 529,125

|

15. Schwerin 7,627'675
16. Stavenhagen 572,800

|

16. Sternbreg '634.'325
17. Sülze 499,200 |17. Waren 1,276,975
18. Teſſin 536,675

|

18. Warin "821.475
19. Teterow 1,040,850

|

19. Wittenburg 783,825
Summa |15,843,900 M Summa

|

20,686,050

Städtenamen. Verizerings-

StargardſcherKreis.| Tyte.
_  1. Neubrandenburg 1,463,100

2. Friedland | 958;950
3. Fürſtenberg | %6537,875
4. Stargard | .349'295
5. Neustrelitz | 1,068;575
6. Strelitz | ‘tstsrs
7. Wesenberg 269,150
8. Woldegk 654,375
 

Samma | 6,058,825
Total-Summa 42,588,775.

Der Beitrag von 1 ßl. pro 100 Thlr. ergiebt: 8872 Thlr. 31 ßl. 9 pf.



e
| JU

10
09

.
0
3

02
01

C7
.

B
7
A
7

C
8

B
8

A
6

E
S

6
9

:

Ie
to

wa
rd

s
d
o
c
u
m
e
n
t

Jabellariſche Aberſf h bis 1869 incluſive

th
e
sc
a

 

fir je 100 Thtr.
Jahr. scatfzeist ] !

ßl.

|

pf. ßl. pf. ſth |?

 

für je 100 Thlr. |trofürje
hr. Frählherbst 1000Thtr.

ßl.

|

pf.| sl. | pf. Ithlr.| sl. | pf
 
 

         

1826

|

4 [

|

21 6| |. z se 42|-|84 -] 15|40]--
1827

|

1 | 1| 6|- . L [19 s z|...! 1[1s[-.-
1828

|

1 –|) 115|- | po

|

3-] 21-1 11 s-:
1829

|

1 |–~| 1|5|- t b1

|

4-) 6|

f

ol A2
1830

|

1 [-| 1|1 |-. ß2

|

5 | 8[~2] 1|322
1831

|

1 1~| 1|~\;t p3

|

4|-:| 2-1 1UH3|-
1832

|

1 [~| 1|15|- k P4

|

s[+-4 1| sl --fasl..
1833

|

1 -| 11-7 | æ p5

|

6 [-| 4-) 2) 4|+
1834 1 |) 11 | f. m > þ6 31 +-) 6) |85|+
1835

|

1 [| 1|15|7 f br

|

11431[-+1[+lôl....
18386

|

2 |

|

11 –

]

t . bs

|

ö] 2 s| gL1837

|

1 [-| 1

/

~|{.4 JJ Ja þ9

|

[++] é[!] ilssl.
1888 2 |: 1|5 mm| 3| sl-..[...l |55[.-
1s889

|

1 |

[

11 >| f b1

|

3)~|) 4-) 1|22\+
1840

|

2 -| 1| |; fr 62

|)

2) 6|) 2) a] 11/4
1841

|J

1 [~\ 1195|: | 63

|

2|5| 1- –2]80| +
1842

|

3 [-| 2195| | ß4

|

8[~] 2114|) 2| Al-
1843

|

2 ||) 4|19 65

|

215) 5|–5) 1|22+
1844

|

4 [| 3~ ß6

|

11-| 21-| 2/84
1845

|

1 |

~)

3 ) 67

|

21-0) 2-) ~40+
. 1846

|I

3 [~

|)

115% 68

|I

4-] 6|~| 2 A]
1847

|

3

|

~| 1/9 69

|

4-) 2112| 11122
1848 |4 |l--| 21-    
 

[1232TN44

betrug alſo der Durchschnitts-.In den betreffende] ..:
Beitrag: t

pro 100 Thlr. de j, artition 2 ßl. 91/, pf.
tion 2 „ A. p

'"rs "1000 Thal k | Thlr. 1 ßl. 1/11 pf.

J Ä

| 2E E
!

B1
A
l

C
2

B
2

A
2

B
5

A
G

2
0

18
17

16
HN

Pa
tc

h
Re
fe
re
nc
e
n
u
m
b
e
r
s
o
n
U
T
T

g
e
En
gi
ne
er
in
g

Sc
an

Re
fe

re
nc

e
Ch

ar
t
TE

26
3

Se
ri

al
No

.
O
H
b  1.5

tf
.
g
r

tr
pt
e

}
m
r
r

r
e
e
r


	Der Realcredit der Mecklenburgischen Landstädte
	[binding]
	Einleitung.
	I. Die Brandversicherungs-Gesellschaft für die mecklenburgischen Städte.
	II. Die Gründung eines Hypothekensicherstellungs-Vereins für die mecklenburgischen Städte.
	[Statut]
	Die Vorbeugung der Realcreditnoth wird selbstverständlich den Realcredit der Städte heben. Die bis zu 2/3 der Taxe ...

	Anlage A.
	Anlage B.
	[colour_checker]


